


Neben den laut der Pflichtbeldung der Einsatzfahrzeuge mitgeführten Ausrüstungsgenstände stellen fol-
gende Handwerkzeuge und Löschgeräte für die Vegetationsbrandbekämpfung ein vielseitiges und vor 
allem effektives Hilfsmittel dar. 

B) Handwerkzeuge / Löschgerät eines BASISPAEKTES für den Erstangriff 

 1 Stück Feuerpatschen:  
Die Feuerpatsche ist sehr leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit.  
So ist sie oft im schwer erreichbaren bzw. unwegsame Gelände für den Erst-
angriff ein wertvolles einfaches Hilfsmittel. Der Einsatz von Feuerpatschen 
dient zur Überbrückung, bis eine funktionsfähige Löschwasser-versorgung 
aufgebaut ist, sowie für ergänzende Löschmaßnahmen / Nachlöscharbeiten. 
Der Name Feuerpatsche ist bezüglich Ihrer Anwendung irreführend. Das Feu-
er wird mit der Feuerpatsche nicht „ausgeschlagen“ sondern ausgestrichen 
bzw. ausgedämpft.  

 1 Stück  Wiedehopfhaue mit Ovalblatt: 
Pflanzwerkzeug aus der Land- und Forstwirtschaft. Auf einer Seite eine Axt, 
auf der anderen Seite mit einer runden „ovalen“ Haue. Das ovale Blatt ist 
grundsätzlich geeignet für steinige, durchwurzelte Böden sowie Humusaufla-
ge. Ein gutes Hilfsmittel um den Boden umzugraben bzw. Glutnester auszu-
heben.  

 1 Stück GORGUI Vegetationsbrandwerkzeug mit Schutztasche 

Multifunktionswerkzeug, speziell entwickelt für die Brandbekämpfung 
von Vegetationsbränden. Eine Kombination von vier Werkzeugen in ein => 
vielseitigen Gerät für alle Arten von Gelände- und Vegetationsformen.  

1 Seite als Rechen/Schneidkante  (abtrennen von Grasbewuchs,  
   Abtrennen von Baumteilen bzw. Sträuchern oder Bodenbewuchs.) 
1 Seite als Schnitthacke (abziehen, abkratzen von Glutteilen uvm..) 
1 Seite als schmale Hacke zum Graben im felsigem/steinigen Gelände 
1 Seite als breite Hacke zum Graben im humusreichen Böden  

 1-2 Stück Löschrucksäcke mit je 20 Liter Fassungsvermögen 

Er findet hauptsächlich Anwendung beim Ablöschen von Brandnestern oder 
des Feuersaums im Zuge der Bodenbrandbekämpfung und zur Durch-
führung von Nachlöscharbeiten in allen Einsatzbereichen. 

Die große Füllöffnung sichert  ein einfaches und schnelles Befüllen. Die 
Löschlanze ist mit einer Doppel- oder Einfachhub-Pumpe ausgestatten. Man 
kann bei vielen Modellen zwischen Voll- und Sprühstrahl wechseln. Zusätzli-
che Tasche und Gurte für die Zusatzausrüstung wie z.B. Handschuhe, Axt, 
etc. sind eine nützliche Ergänzung für den Materialtransport. Das Beimengen 
von Netzmittel zur Reduktion der Oberflächenspannung ist möglich (Achtung: 
Bei einer Verwendung von Netzmittel kein Einsatz in Trinkwasser– oder 
Quellschutzgebieten, generelle Verwendung vorher behördlich abklären) . 

Hacke für  
humusreiche Böden 
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Dieses Model ist auch 
am Waldbrandanhänger  

vorhanden! 

Zusätzliche Ausrüstung je Trupp/je nach Lage:  

2-3 Handfunkgeräte inkl. Reserve-Akkus; Mobiltelefone (Nummernaustausch nicht ver-
gessen), Wärmbildkamera, Motorsägen mit Ersatzketten/Kombikanister, diverses Hand-
werkzeug je nach Bedarf. 

Stand: 03/2023 Seite 2 Empfehlung Basispaket VBB-LFV SBG 

Löschtaktik:  
a) Brandherd lokalisieren b) Boden auf- bzw. umgraben c) Wasser hineingeben  
d) kontrollieren (Wärmebildkamera, mittels Hand…) 

Hacke für steinige Böden 



1 Feuerpatsche  

1 Wiedehopfhaue  

1 Gorgui  

1-2 Löschrucksäcke  

Basispaket Vegetationsbrand 

C) Schlauchmanagement bei der Vegetationsbrandbekämpfung 

Sind abgelegene Brandherde in vor allem unwegsamen Gelände zu bekämpfen, werden  D-
Feuerlöschschläuche (D/25mm) für die Vegetationsbrandbekämpfung genutzt. Der wichtigste Vorteil ist 
der enorme Gewichtsunterschied zwischen den D- und C-Schläuchen, dieser macht sich besonders beim 
Transport (also dem Tragen in entsprechenden Tragekörben, Rucksäcken usw.) sowie beim Ziehen/
Verlegen im Gelände bemerkbar. Ein mit Wasser gefüllter D-Schlauch ist 3-4 viermal leichter als ein ge-
füllter C-Schlauch. Die Handhabung einer D-Löschleitung ist wesentlicher kräfteschonender. Den Lösch-
angriff selbst kann man viel beweglicher und schneller durchführen. Auch das Abknicken bei einem unter 
Druck stehenden D-Schlauch ist jederzeit möglich. So kann man ohne die Pumpe abzustellen, die Lösch-
leitungen verlängern. Ein weiterer Faktor, der für die D-Schläuche spricht, ist der geringere Durchmesser 
und der damit verbundene geringere Wasserinhalt im Schlauch (Totwasser => Wassersparen).  
Die Wasserzubringung erfolgt durch eine C-Leitung (gegenüber schwerer B-Leitungen) die Wiederum 
über einen C-DCD Verteiler die D-Löschleitungen versorgt. Diese Ausrüstung wird auch am Waldbrand-
anhänger mitgeführt und kann jederzeit angefordert werden! 

 6 Stück D-Schläuche mit a` 15 m, 1 Stück Verteiler C-DCD,  
2 Stück DM-Normstrahlrohre als Ergänzung zum Basispaket  
Hinweis: DM-Normstrahl sind völlig ausreichend und vor allem wesentlich 
ausfallsicherer als teure D-Hohlstrahlrohre. Einfach transportiert/gelagert kön-
ne die D-Druckschläuche inkl. Zubehör in Rucksäcken, adaptieren Schaum-
mittelbhältern, Boxen, Körben uvm. werden.  

„Klotzen nicht Kleckern“: Bei der Vegetationsbrandbekämpfung gilt in der ersten Phase die Strate-
gie des Verteidigens bzw. die Ausbreitung zu verhindern (indirekter Angriff).  Um dies zu gewährleisten ist 
bei einer drohenden Ausbreitung ein zusammenführen von mehren Basispaketen (=> nachalarmieren) 
und des Waldbrandanhängers für eine schnellen Einsatzerfolg essentiell.  

Absturzsicherung im Gelände 
Um die Sicherheit im Gelände zu gewährleisten, sollte man bereits in der Anfangsphase eine 
Alarmierung der Bergrettung ins Auge fassen.  Der Punkt Absturzsicherung, Sicherstellung des 
Rückzugsweges und der Sanitätsdienst im Gelände wäre somit delegiert. 

Ausblick: Zum gesamten Thema Vegetationsbrandbekämpfung wird vom ÖBFV im Sachgebiet 5.3.  
Vegetationsbrandbekämpfung und Flugdienst eine Fachempfehlung voraussichtlich 2023 erscheinen.  

Für Fragen stehen Ihnen: BR karl Schnöll-Reichl (Vorsitzende der AG Flugdienst und Vegetations-
brandbekämpfung) 0664-8228423 oder vom LFV BI Wolfgang Eibl 0676-848888240 bzw. OBI Franz 
Schönleitner  0676-848888216 gerne zur Verfügung. 
 
Text: BR Karl Schnöll-Reichl; Symbol-Fotos: Fa. UVEX, Fa. Rosenbauer, Fa. Vallfirest, Fa. Rosenbauer, Fa. Petzl, Fa. Haberkorn, Wikipedia 

Basispaket  
der FF/LZ XY 
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usw. + + 

Verteidigen => Ausbreitung Verhindern => Brand löschen 

6-9 Kräfte PSA beachten + HFG... 

Schanzwerkzeug 

Motorsäge usw. 
vom Fahrzeug:  

1 Feuerpatsche  

1 Wiedehopfhaue  

1 Gorgui  

1-2 Löschrucksäcke  

Basispaket Vegetationsbrand 

6-9 Kräfte PSA beachten + HFG... 

Schanzwerkzeug 

Motorsäge usw. 
vom Fahrzeug:  

nachfordern weiterer  
Basispakete der FF/LZ XY 

Stand: 03/2023 Seite 3 Empfehlung Basispaket VBB-LFV SBG 
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VEGETATIONSBRAND 
Checkliste 

Sachgebiet 5.3 Vegetationsbrandbekämpfung und Flugdienst 

Vorschläge für die Erstellung eines 
 Einsatzplanes Vegetationsbrand

Für die Erstellung von Einsatzplänen ist es von Vorteil, die Gemeinde, die Forstbehörde und die 
örtliche(n) Feuerwehr(en) von Beginn an mit einzubeziehen. Ein ordentliches Kartenmaterial mit einer 
übersichtlichen Beschriftung bzw. Darstellungen, sowie eine dazugehörige textliche Beschreibung 
sind ein wesentlicher Baustein für die Erstellung. Ein Einsatzplan verkürzt beim Erstangriff die 
Chaosphase, hilft beim Sicherstellen der Wasserversorgung, verschafft eine eindeutige Geländetaufe, 
führt zu einer Evaluierung der Infrastruktur, erleichtert das Nachführen von Kräften und strukturiert 
eine geordnete Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen und den Behörden. Ein 
Einsatzplan bzw. dessen Kartenmaterial ist nicht nur für einen Vegetationsbrand nutzbar, 
sondern kann bei Forst- und Freizeitunfällen, Personensuchen uvm. herangezogen werden. 

Planungsgebiet: 

Verfasst von: Datum: 

Daten und Fakten vom Planungsgebiet  nicht relevantes streichen

Beschreibung/Darstellung der betroffen Waldflächen inkl. Flächenausmaß 

Beschreibung über der vorhandenen Baumarten inkl. Durchschnittsalter 

Beschreibung der Funktion des Waldes (zB. Schutzwald) 

Beschreibung des Waldpflegezustandes - Totholzflächen 

Beschreibung der Topografie (Hangausrichtung,- Neigung, Gelände, Höhenstufen…) 

Beschreibung des Humusaufbaues (Humustiefen, Torf- Moor vorhanden…) 

Gibt es Kenntnisse über “lokale Winde“ und Windstärken 

Handelt es sich um ein Naherholungsgebiet bzw. touristisch genutztes Gebiet 

Beschreibung/Darstellung von Bauten für die kritische Infrastruktur 
(Umspannwerke, Strommasten, BOS Funk Masten, div. Leitungen, Straßen…) 

Beschreibung/Darstellung sonstiger Bauten wie Seilbahnen, Häuser, Schutzhütten… 

Beschreibung/Darstellung von Schutzbauten (Hochwasser-, und Lawinenschutzbauten…) 

Beschreibung/Darstellung von Freizeitanlagen / Campingplätze 

Beschreibung/Darstellung von Weidegebieten und Wildgatteranlagen 

Beschreibung/Darstellung von Kampfmittelbelastungen, Sprengmittel - Lager, usw. 

Erschließung 

Darstellung von LKW ohne Allrad befahrbarer Wege (separate Farbgebung) 

Darstellung von LKW mit Allrad, Pick Up, usw. befahrbarer Wege (separate Farbgebung) 

Darstellung von Traktorziehwegen (separate Farbgebung) 

Darstellung von Wanderwegen, Steigen usw. (separate Farbgebung) 

fwlink.at/sv5v
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Darstellung von Sackgassen (Einbahnen), Umkehrplätzen und Ausweichen 

Darstellung von saisonbedingten oder arbeitsbedingten Sperren (Lawinensperre, Seilbahnen uvm.) 

Darstellung von Schrankenanalgen, Wegsperren uvm. inkl. Beschreibung 
der Schließmöglichkeiten, Brücken und Unterführungen (Höhen/Breiten/Tragfähigkeit), 
Furten, Lotsenpunkte… 

Sind Beschilderungen bei den Wegzugängen und Weggabelungen vorhanden 

Darstellung von vorhandenen bzw. möglichen Hubschrauberlandeplätzen 

Darstellung von künstlich angelegten Brandschneisen 

Regelmäßige Servicierung der Fahrwege, Umkehrplätze, Landeplätze (Wegeinstandsetzung, 
Lichtraumprofil herstellen, Wendeplätze und Landeplätze ausmähen / freischneiden…) 

Löschwasserversorgung 

Darstellung von baulichen Wasserversorgungsanalgen Hydranten, Zisternen, Brunnen uvm. 
inkl. Leistungsdaten und Volumen 

Darstellung von natürlichen Wasserversorgungsanlagen, wie Teiche, Seen, Bäche uvm. 
inkl. Zugänglichkeiten (ideal Saugstellen - Pumpenstandorte), Volumen, Zufluss 

Wassertransport über lange Wegstrecken (Pendelverkehr/Relaisleitung) geplant 

Aufstellplätze für Löschwasserbehälter 

Personelles / Technische Ausstattung des Betriebes 

Liste mit telefonisch erreichbaren Ansprechpartnern für die Feuerwehr 

Betriebsinterne Kontaktliste von forsttechnisch relevanten Partnerbetrieben/Sub-Firmen 

Existieren betriebsinterne Präventionskonzepte bei erhöhtem Waldbrandrisiko (Infos 
an Mitarbeiter/Sub-Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Warntafeln…) 

Gibt es Schulungen der Mitarbeiter zum Thema Vegetationsbrand (Verhalten, Maßnahmen…) 

Ausstattung und Kenntnisse über das Einsatzgebiet der örtlichen Feuerwehr 

Basisausrüstung (Löschrucksack, Feuerpatsche, Waldbrandwerkzeug uvm.) für die 
Vegetationsbrandbekämpfung vorhanden  

Bereitstellungsräume, Alarmpläne, Stützpunktgeräte, Sonderdienste vorhanden 

Versorgungsmöglichkeiten (Verpflegung, Treibstoffe, Verbrauchsmaterial…) 

Brand- und Rettungsübungen sowie Begehungen mit der/den Feuerwehr(en) 

Test der Netzabdeckung von Funk- und Mobiltelefonen durch die Feuerwehr im Planungsgebiet 

Test- und Übungsfahrten im Planungsgebiet durch die Feuerwehren 

In grenznahmen Gebieten (Bundesgrenzen/Landesgrenze) grenzüberschreitender Kontakt 
und Austausch mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

Notizen: 
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VEGETATIONSBRAND 
Checkliste 

Sachgebiet 5.3 Vegetationsbrandbekämpfung und Flugdienst 

Einsatzort: Datum: 

Verfasst von: Einsatzbeginn: Einsatzende: 

TANK PENDELVERKEHR
nicht relevantes streichen

Wasserabgabe – Wasserverbrauch am Brandplatz _________ Liter/Minuten 

Größe des Wasserpuffers oder das gesamte Volumen des/der Puffer (zB. alle Angriff TLFA) 
am Brandplatz muss/müssen größer sein, als das Tankvolumen des/der eingesetzten 
Transportfahrzeuges/Transportfahrzeuge (Achtung bei gruppenweisem Anmarsch)  

Nutzbares Puffervolumen am Brandplatz: ___________ Liter 

“einfache“ Fahrstrecke 
Wasserentnahmestelle 

zum Wasserübergabeplatz 

Anzahl der Pendel TLF(A) 2000 
(OHNE Puffer) bei Verbrauch von: 

Anzahl der Pendel TLF(A) 3000 
(OHNE Puffer) bei Verbrauch von: 

150 300 500 800 150 300 500 800 
 [l/min]  [l/min] [l/min  [l/min]  [l/min]  [l/min] [l/min]  [l/min] 

1.000 m 2 3 5 8 1 2 4 5 
1.500 m 2 4 6 9 2 3 4 6 
2.000 m 2 4 6 9 2 3 4 6 
2.500 m 2 4 7 10 2 3 5 7 
3.000 m 2 4 7 11 2 3 5 7 
3.500 m 3 5 7 12 2 3 5 8 
4.000 m 3 5 8 13 2 4 6 9 
4.500 m 3 5 9 13 2 4 7 9 
5.000 m 3 6 9 14 2 4 7 10 
6.000 m 3 6 10 16 2 4 7 11 
7.000 m 4 7 11 17 3 5 7 12 
8.000 m 4 7 12 19 3 5 8 13 
9.000 m 4 8 13 20 3 6 9 14 
10.000 m 5 9 14 22 3 6 10 15 

Berechnungsbeispiel: Füllzeit = Tankinhalt / Füllstrom; Entleerungszeit = Tankinhalt / Entleerungsstrom (Achte 
auf die Puffermenge) Zeit für einen Umlauf = Entleerungszeit (Annahme 4 min) + 2*Fahrtzeit 

(Durchschnittsgeschwindigkeit 30 km/h => 500 m/min) + Füllzeit (Annahme 4 min) + Rangier- und Wartezeiten 
(Annahme 6 min).; Transportkapazität lit./min = Tankinhalte/Umlaufzeit;  

Transportkapazität lit./min im Verhältnis zum Wasserverbrauch am Brandplatz lit./min setzten => Anzahl der 
nötigen Transportfahrzeuge; Werte, Ergebnisse und Anzahl der Fahrzeuge wird immer aufgerundet! 
Bei Gefahr eines Feuereinschlusses 300 – 500 Liter als Restwasser als Selbstschutz im Tank belassen! 

Kann die Fahrstrecke im Kreisverkehr-, oder im Begegnungsverkehrsprinzip (ausreichende 
(Straßenbreite – Lichtraumprofil vorhanden, Ausweichen groß genug, kein befahren des 
Banketts usw.) befahren werden. 

Nötige TLFA in den Bereitstellungsraum alarmieren (auf den Ortsschutz achten) 

fwlink.at/ekxe
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Kommandant (EAKDT) für den Pendelverkehr bestimmen 

Separate Funkgruppe für den Pendelverkehr 

Lotsen an Abzweigungen, Engstellen, Ausweichen, sowie an den Betankungs- und 
Übergabestellen; Lotsen namentlich inkl. Position und Erreichbarkeit erfassen! 

Bei einem Pendelverkehr mit Begegnungsverkehr (= mit Ausweichen) gegebenenfalls “Pendel 
TLFA“ gruppenweise pendeln lassen – Vorteile: kürzere Wartezeiten an den Ausweichstellen! 

Wasser-Transportkapazität der jeweiligen pendelnden “TLFA-Gruppen“ soll gleich sein

Aufstellort Puffertank bzw. Befüll-Station so einplanen, dass die pendelnden 
Tanklöschfahrzeuge nicht unnötig reversieren müssen  

Wasserentnahmestelle unabhängig vom Einsatzort mit mind. 800-1000 l/min 
wählen (leistungsstarker Hydrant, Bach usw.) Fülldruck max. 4 bar 

Nur sauberes Wasser in die Tanks füllen! Ansaugen von Dreck, Sand uvm. mit einen leerem 
Schaummittelkanister (hebt den Sauger) oder Schwimmsauger verhindern! 

Entleerung/Befüllung der Tanks immer nacheinander – nicht zeitgleich 

2 unabhängige Befüll-Leitungen a` B75 zum Befüllen einplanen. Während ein TLFA Wasser 
abgibt, kann ein zweites TLFA bereits die Wasserübergabe vorbereiten => schnellere/
kürzere Manipulation der pendelnden Tanklöschfahrzeuge. 

je Leitung einen Verteiler oder ein Überdruckventil einbauen (Entleerung, Schutz der Pumpe) 

Falt- oder Gerüstbehälter auf ebener Flächen stellen. Umpumpen in die Puffertanklöschfahr-
zeuge gegebenenfalls mittels Tauchpumpen (wenn vorhanden, formstabile Schläuche verwenden). 

Befüllung Wasser Übergabe 

Einsatz von alternativen Tankfahrzeugen (Güllefässer, Kommunalgeräte, Aufbautank…) 

Können die alternativen Tankfahrzeuge die Einsatzstelle erreichen (Fahrzeugbreite, uvm.) 

Telefonliste von Landwirten, Kommunen und Firmen vorhanden 

“Tankreinigung“ vor Einsatzbeginn nötig (Güllefässer bringen erste Fuhre am Feld aus…) 

Selbst befüllung der alternativen Tankfahrzeuge möglich (eigener Saugleitung…) 

Die Wasserabgabe in ein “Becken“ ist über den freien Auslauf (Heck oder Seite), oder über die 
Saugleitung von Vorteil. Becken dient auch als Schmutzabscheider. Bevor man einen Tank 
eines TLFA befüllt, unbedingt das Löschwasser auf Verschmutzung prüfen! 

Übergangsstücke/Adapter Güllefassanschluss auf Storz Kupplung vorhanden 

Wasserentnahme über dem „Dom“ mittels Tauchpumpe möglich 

Fülldruck max. 4 bar 

Fülldruck max. 4 bar 

Versorgung des Brandplatzes / der Brandplätze (Mannschaft, Verpflegung, Material, Treibstoffe 
uvm.) über die im Pendelverkehr eingesetzten Fahrzeuge abwickeln!
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Aufbaubeispiele: Wasserübergabe in einem Löschwasserbehälter 

Fahrstrecke mit Lotsen besetzten und/oder markieren – siehe Beispiele 

Achtung: Bankett nicht befahren. Abstand zu den Straßenrändern halten. 
Beschilderungen/Markierrungen sowie die Ziele den Fahrzeugen kommunizieren! 





Alles, was recht ist!!

26.5.2025

Referat 4/02 Landesforstdirektion

DI Michael Mitter



Zielsetzung?



Zielsetzung?

✓ Kein Vegetationsbrand soll entstehen

✓ Solche Bilder wollen wir gar nicht sehen

✓ Im Einsatzfall, wer macht wann was und wo!



Zielerreichung?

Vermeidungsgesetze Technische Hilfsmittel

Behördliche Hilfsmittel



Vermeidungsgesetze

✓ Forstgesetz

✓ Bundesluftreinhaltegesetz

✓ WaldbrandschutzVO

✓ FeuerpolizeiVO

✓ VO über das Abrennen von Feuerwerken



Forstgesetz

Abschnitt IV A Schutz vor Waldbrand

Im Wald und seinem Gefährdungsbereich ist 

das Entzünden und Unterhalten von Feuer 

durch nicht befugte Personen verboten!

Befugte Personen sind:

• Waldeigentümer

• Forst-,Forstschutz-,Jagdschutzorgane

• Forstarbeiter

• Schriftliche Erlaubnis des Waldeigentümers

• Grundeigentümer im Gefährdungsbereich



Forstgesetz

Abschnitt IV A Schutz vor Waldbrand

Flächenweises Abrennen von Pflanzenresten?

Befugten Personen erlaubt:

Meldepflicht von Ort und Zeitpunkt bei der 

Gemeinde



Forstgesetz

Abschnitt IV A Schutz vor Waldbrand

Verordnungsermächtigung für die 

Forstbehörde!

Kann jegliches Hantieren mit offenem Feuer 

im Wald und seinen Gefährdungsbereichen 

verbieten!

Das Verbot richtet sich gegen jeden!







Forstgesetz

Kostentragung gem. §41a FG 1975

• Der Bund trägt die durch Waldband-

bekämpfungen entstandenen Kosten!

aber ….

• Pauschaltarif für die Fw (resp. 

Gemeinden) außer Extremereignis 

(>30 ha Fläche)

• Aufwandsentschädigung für 

Mitwirkende

• Entschädigung für Eigentumseingriffe



Forstgesetz

Kostentragung gem. §41a FG 1975

• Antragstellung Pauschalkosten:

bei FFw: Feuerwehr oder Gemeinde

bei BerufsFW: Gemeinde

bei BetriebsFW: Betrieb

• Antragstellung Entschädigungen:

der Verpflichtete

• Antragsunterlagen:

− Ereignisdokumentation aus Meldesystem

− Brandbericht

− Polizeibericht

− Angaben zu Größe (ha), Art und Dauer 

der Brandbekämpfung

https://www.bmluk.gv.at/themen/wald/wald-und-naturgefahren/waldbrand/waldbrandbekaempfungskosten.html


Forstgesetz

Pauschalkosten gem. PauschaltarifVO



Forstgesetz

Hubschraubereinsatz

• Keine eindeutigen Regelungen, 

prinzipiell das BMI

• Hubschrauber ist direkt mit dem 

BMLUK abzurechnen

• Beiziehung ÖBH ist rechtlich ein 

Graubereich



Waldbrandbekämpfungsgesetz

Definition Waldbrand

• Unbeaufsichtigtes offenes Feuer im Wald 

(Kampfzone*)

• In Waldnähe (Gefährdungsbereich)

• Schäden an forstlichem Bewuchs oder 

Forstprodukten

• Schwelbrände im Boden sind offenem 

Feuer gleichgesetzt

*Kampfzone des Waldes ist jener Bereich zwischen Waldgrenze und Baumgrenze



Waldbrandbekämpfungsgesetz

Mitwirkungspflichten

• Brandbekämpfung

• Brandwache

• Sicherungsmaßnahmen nach dem Löschen

… für Eigentümer und Nutzungsberechtigte

• Bereitstellung Forstpersonal und Geräte

… für nächstgelegene Forstbetriebe

… durch die BvB



Waldbrandbekämpfungsgesetz

Allgemeine Pflichten

• Löschen!!!!!

• Verständigung: gefährdete Personen, 

Brandmeldestelle, Gemeindeamt od. 

Sicherheitsdienststelle

• Verständigung der BvB und der Gemeinde 

durch Sicherheitsdienststelle oder 

Brandmeldestelle



Bundesluftreinhalte-

gesetz

§3 (1) Sowohl das punktuelle als auch das 

flächenhafte Verbrennen von Materialien 

außerhalb von dafür bestimmten Anlagen ist 

verboten!

Ausnahme §3(3):

• Lagerfeuer

• Grillfeuer

• Schwendmaterial in schwer zugänglichen alpinen Lagen

• Verbrennen von Windwurf- und Schneedruck zur Weideherstellung in schwer 

zugänglichen alpinen Lagen oberhalb von 1.100 m



Lawinenmaterial-Verbrennungs VO

Zeitliche Einschränkung:

16. April – 31. Oktober

Örtliche Einschränkung

• Schwer zugängliche alpine Lage:

− Unmittelbarer Abtransport mit 

geländetauglichem Fahrzeug nicht mgl.

− Seilwindeneinsatz nicht mgl.

− Entfernung zum Abtransportplatz mehr 

als 50 m

• Nur punktuelles Verbrennen am Anfallsort



Waldbrandprognose Salzburg

Einrichtung des Landes Salzburg

Waldbrandrisikomodell - 

Landesforstdirektion Salzburg



Waldbrandprognose Salzburg

Einrichtung des Landes Salzburg



Waldbrandbekämpfungskonzept Salzburg



Einsatzplan Waldbrand



Auszug aus der Einsatzstatistik NÖ 2021



Alle Fotos DI Spinka, BH Neunkirchen NÖ, 2021

Danke für die Aufmerksamkeit



Sondereinsatzplan "WALD BRAN D' Bezirk Pongau

AAOWaldbrand - Einsatz

Waldbrände Brände im u Gelände

Pon au 1. Alarmstufe

1. Stufe:

Das Ereignis ist mit den Kräften der zuständigen Ortsfeuenruehr nicht beherrschbar, die
Bezirks - Waldbrandausrüstung ist erforderlich, aber ohne Luftunterstützung.

Alarmierunq durch die LAWZ IB,AWZ',

FF St. JohannWBA - Pongau

Vorinformation durch die LAWZ:

VorinformationHubschrauber BMI
VorinformationHubschrauber ÖBH
VorinformationDiensthabender BK LFKdo
Telefon ische Verständ ig u ngBFK Pongau
Telefonische Verständ ig ungzuständiger AFK

Pon u 2. Alarmstufe

2. Stufe:

Das Ereignis ist

Alarmieruns durch die LAWZ (zusätzlich zu Stufe 1)

FF St. JohannELFA Pongau
Flugeinsatzstelle Salzburg lt. Org. Nr.:
1.06.04

Hubschrauber BMI

F ü h ru n gsbere itsch aft Streitkräfte-
führungskommando Luft lt. Org. Nr
1.06.04

Hubschrauber OBH

Fluqeinsatzstelle Salzburg ÖAMTC, LFSKerosintank
LFSBei Bedarf WBA LFS + Last LFS
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Sondereinsatzplan "WALD BRAN D" Bezirk Pongau

LAWZ - diese verständiqt:

2.1 Weitere Einsatzkräfte nach Alarmstufen für die Ortsfeuerwehr
nach Anordnung EL

It. AAO der Feuen¡rehr
Flughelfer lt. Liste Flughelfer

2.2 Verstärkung durch Sondergeräte der Feuerwehr (ÜÖ Geräteverzeichnis) nach
Anordnung EL - über LAWZ

2.3 Ablösekräfte für die eingesetzten Sonderfahrzeuge der Feuerwehr nach
Anordnung EL

Mannschaften der Sonderfah rzeuge

2.4 Sonderkräfte und -geräte außerhalb der Feuerwehr nach Anordnung EL

Bürgermeister)

LAWZ IBAWZ verständi t

Forstverwaltu ng (lt. Telefonliste LAWZ) auf Anordnung des Einsatzleiters!
Bezi rksverwa ltu n gsbehclrde auf Anordnung des Einsatzleiters!

OBR Robert r
Bezi rksfe uen¡ueh rkomma ndant
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